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a) Satzungen, verordnungen und 
 Bekanntmachungen 
 der region hannover und der
 landeShauptStadt hannover

 region hannover 

 iii. Änderungsverordnung zur verordnung zum 
Schutz des landschaftsteiles „obere leine“ (lSg-h 
21) in den Städten hemmingen, laatzen und pat-
tensen, region hannover vom 01.07.1992

Aufgrund der §§ 26 Abs. 1 und 22 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 
100 des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154), in 
Verbindung mit den §§ 19, 31 Abs. 1 S. 1 des Niedersäch-
sischen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG) in der Fassung vom 19.02.2010 
(Nds. GVBl. 2010, 104) und § 161 Nr. 3 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. 2010, 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307), 
wird verordnet:

§ 1
Änderungen

Der in dem anliegenden Kartenausschnitt (Maßstab  
1 : 2 000)  als Löschungsbereich gekennzeichnete Bereich 
wird aus dem Landschaftsschutzgebiet „Obere Leine“ 
(LSG-H 21) entlassen, der als Erweiterungsbereich ge-
kennzeichnete Bereich wird neu aufgenommen.
Der Kartenausschnitt ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2
inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt für die Region Hannover in Kraft.

Hannover, 17.06.2014
Az. 36.04 1205/H 21 III

Region Hannover
Der Regionspräsident

L.S. Jagau
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 landeshauptstadt hannover
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B)  Satzungen und Bekanntmachungen 
der StÄdte und gemeinden

1. Stadt Burgwedel

 2. Änderungssatzung über die vermittlung von 
kindertagespflege, erhebung von gebühren für 
die Betreuung in tagespflege sowie die zahlung ei-
nes entgeltes an tagespflegepersonen in der Stadt 
Burgwedel (kindertagespflegesatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie des 
§ 5 des Niedersächsischen Kommunalangabengesetzes 
(NKAG) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Burgwedel in seiner Sitzung vom 02.06.2014 
folgende 2. Änderungssatzung über die Vermittlung von 
Kindertagespflege, Erhebung von Gebühren für die Be-
treuung in Tagespflege sowie die Zahlung eines Entgeltes 
an Tagespflegepersonen in der Stadt Burgwedel (Kinder-
tagespflegesatzung) beschlossen:

artikel i

1. § 1 Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:
  „1. der oder die Sorge-/Erziehungsberechtigte(n) 

einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Er-
werbstätigkeit aufnehmen werden oder Ar-
beit suchend sind“

2. § 1 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung:
  „3. diese Leistung für die Entwicklung des Kindes 

zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist.

   Eine entsprechende Anfrage ist durch die Sor-
ge-/Erziehungsberechtigten im Familien- und 
Kinderservicebüro der Stadt Burgwedel zu 
stellen.“

3. § 2 erhält nach den Worten „wie folgt:“ folgende 
  Fassung:

 Stunden  Betrag mtl.  Betrag mtl. 
10  Stunden 828,00 €  966,00 € 
9,5 Stunden 786,00 €  918,00 € 
9    Stunden 745,00 €  869,00 € 
8,5 Stunden 703,00 €  821,00 € 
8    Stunden 662,00 €  773,00 € 
7,5 Stunden 621,00 €  724,00 € 
7    Stunden 579,00 €  676,00 € 
6,5 Stunden 538,00 €  628,00 € 
6    Stunden 496,00 €  579,00 € 
5,5 Stunden 455,00 €  531,00 € 
5    Stunden 414,00 €  483,00 € 
4,5 Stunden 372,00 €  434,00 € 
4    Stunden 331,00 €  386,00 € 
3,5 Stunden 289,00 €  338,00 € 
3    Stunden 248,00 €  289,00 € 
2,5 Stunden 207,00 €  241,00 € 
2    Stunden 165,00 €  193,00 € 
1,5 Stunden 124,00 €  144,00 € 
1    Stunden   82,00 €    96,00 € 
0,5 Stunden   41,00 €    48,00 € 

4. In § 2 Abs. 3 S. 3 werden nach den Worten „oder des 
Kindes““ die Worte „sowie Krankheit oder Fortbil-
dung der Tagespflegeperson“ eingefügt. 

5. In § 2 Abs. 3 wird der bisherige Satz 4 gestrichen.
6. § 2 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
 „Sollte aus besonderen Gründen im Ausnahmefall ei-

ne im Sinne dieser Satzung nicht qualifizierte Tages-
pflegeperson  eingesetzt werden, wird der Entgeltan-
teil für die Erziehungsleistung um 20 % abgesenkt.“

7.  § 5 Abs. 2 S. 2 erhält folgende Fassung:
 „Bei Beginn und/oder Ende der Betreuung ist für die 

Betreuungsverhältnisse, die bis zum 15. eines Monats 
beendet werden, der halbe Monatsbeitrag, für Betreu-
ungsverhältnisse, die nach diesem Zeitpunkt beendet 
werden, der volle Monatsbeitrag zu entrichten. „

8. § 6 Abs. 1 S. 1 erhält nach den Worten “wie folgt zu 
entrichten“ folgende Fassung:

 10,0 Std. tgl.   398,00 € / Monat
   9,5 Std. tgl.   387,00 € / Monat
   9,0 Std. tgl.   358,00 € / Monat
   8,5 Std. tgl.   339,00 € / Monat
   8,0 Std. tgl.   318,00 € / Monat
   7,5 Std. tgl.   298,00 € / Monat
   7,0 Std. tgl.   278,00 € / Monat
   6,5 Std. tgl.   258,00 € / Monat
   6,0 Std. tgl.   239,00 € / Monat
   5,5 Std. tgl.   219,00 € / Monat
   5,0 Std. tgl.   199,00 € / Monat
   4,5 Std. tgl.   178,00 € / Monat
   4,0 Std. tgl.   159,00 € / Monat
   3,5 Std. tgl.    139,00 € / Monat
   3,0 Std. tgl.   119,00 € / Monat
   2,5 Std. tgl.      99,00 € / Monat
   2,0 Std. tgl.     79,00 € / Monat
   1,5 Std. tgl.     60,00 € / Monat
   1,0 Std. tgl.      40,00 € / Monat
   0,5 Std. tgl.     20,00 € / Monat“

9. § 6 Abs. 1 S. 2-4 werden gestrichen und durch folgen-
de Sätze ersetzt:

 Die Gebühr ist unter Zugrundelegung der durch-
schnittlichen Betreuungsdauer von 230 Tagen im Jahr 
pauschaliert bemessen. Unterbrechungszeiten wer-
den auf dieser Grundlage pauschal angerechnet und 
insoweit nicht separat berücksichtigt. Ausgenommen 
hiervon können Unterbrechungszeiten wie Krankheit 
des Sorge-/Erziehungsberechtigten oder des Kindes 
sowie Krankheit oder Fortbildungen der Tagespflege-
personen sein, wenn sie einen zusammenhängenden 
Zeitraum von 2 Wochen überschreiten.“ 

artikel ii
inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft

Burgwedel, den 02. Juni 2014

Stadt Burgwedel
Der Bürgermeister

Düker

Kindertagespflege-
personen, die eine 
160-Std.-Qualifi-
kation nachweisen 
können

Kindertagespflegeper-
sonen, die eine Ausbil-
dung 
mindestens zum/zur 
Erzieher/in
nachweisen können
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 8. Änderungssatzung zur Satzung über die Benut-
zung von tageseinrichtungen für kinder der Stadt 
Burgwedel sowie über die erhebung von gebühren 
für die Benutzung von tageseinrichtungen für kin-
der der Stadt Burgwedel

Aufgrund der §§ 10, 58, 111 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) sowie des § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
in der jeweils zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der 
Stadt Burgwedel in seiner Sitzung vom 02.06.2014 folgen-
de 8. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung 
von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Burgwedel 
sowie über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung von Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Burg-
wedel beschlossen:

artikel i

1. § 2 S. 2 erhält folgende Fassung:
 „Die Kinder können in der Krippe ganztägig (7,5 

bzw. 9,5 Std.), im Kindergarten ganztägig (7,0 oder 
9,0 Stunden) oder halbtägig (4,0 oder 5,0 Std.) be-
treut werden; der Besuch des Hortes erfolgt im An-
schluss an den Schulbesuch, in den Ferien ganztägig 
(9,0 Std.).“

2. In § 4 Abs. 1 S.1 werden nach den Worten „ die Mög-
lichkeit gegeben,“  die Worte „Kinder im Kindergar-
ten“ eingefügt.

3. § 6 Abs. 6 Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Die Höhe der monatlichen Gebühr wird wie folgt 

festgesetzt:
 a) Benutzung des Kindergartens 
  ganztägig bis 17.00 Uhr 200,00 €
 b) Benutzung des Kindergartens 
  ganztägig bis 15.00 Uhr 162,00 €
 c) Benutzung des Kindergartens 
  vormittags bis 13.00 Uhr 123,00 €
 d) Benutzung des Kindergartens 
  vormittags bis 12.00 Uhr 104,00 €
 e) Benutzung der Hortgruppe 127,00 €
 f) Benutzung der Hortgruppe 
  in Ergänzung zur Ganztagsschule   99,00 €
 g) Benutzung der Krippe 
  bis 15.00 Uhr 259,00 €
 h) Benutzung der Krippe 
  bis 17.00 Uhr 318,00 €.“
4. In § 6 Abs. 6 Satz 4 wird „9,00 €“ durch „10,00 €“ er-

setzt.

artikel ii
inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft.

Burgwedel, den 02. Juni 2014

Stadt Burgwedel
Der Bürgermeister

Düker

c) SonStige Bekanntmachungen

 – – –
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